
21. J U L I  1925 109

winnung der Handlungsfreiheit im Gebiet der Einfuhrbeschränkungen genügt 
nicht, um die Schweiz gegenüber der deutschen Zolltarifnovelle ausreichend zu 
wappnen. Es wird nötig sein, mit Deutschland zu verhandeln, um zu einer vorläu
figen Regelung der Handelsbeziehungen zu gelangen, die für die Schweiz erträg
lich ist, bis es ihr gelingt, mit Deutschland einen Handelsvertrag abzuschliessen, 
was allerdings nicht leicht sein wird. Auch eine erträgliche vorläufige Regelung 
der Handelsbeziehungen wird aber nur dadurch zu erlangen sein, dass der schwei
zerische Gebrauchstarif zu einem tauglichen Verhandlungswerkzeug umgestaltet 
wird, was er zurzeit nicht ist. In welcher Weise dies geschehen kann, ist vorläufig 
nicht abgeklärt.

Auf Grund dieser Darlegungen ersucht der Vorsteher des Volkswirtschaftsde
partements um die Ermächtigung, in einer Note an die deutsche Gesandtschaft zu 
erklären, dass die Schweiz dem Vorschlag Deutschlands wegen Fortdauer einzel
ner Einfuhrbeschränkungen über den 1. Oktober 1925 hinaus unter Vorbehalt des 
Gegenrechts zustimme, dass sie es für wünschbar erachte, im Hinblick auf das 
Inkrafttreten der deutschen Zolltarifnovelle mit Deutschland zu einer vorläufigen 
Regelung der Handelsverhältnisse zu gelangen, um Zeit für die Verhandlungen 
über einen eigentlichen Handelsvertrag zu gewinnen, und dass sie Eröffnungen 
Deutschlands über diesen Punkt entgegensehe.

Auf Grund der Beratung wird dem Vorsteher des Volkswirtschaftsdeparte
ments die gewünschte Ermächtigung erteilt5.

dernd zu wirken, sind auf dessen Wunsch zum Gegenstand von Besprechungen zu machen. Kann 
dabei eine Einigung über die Zollerhöhungen nicht erzielt werden, so ist der andere Teil unter Be
obachtung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Rücktritt von dieser Vereinbarung befugt.
5. Vgl. Nr. 12.
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1558. Antifascistische Aktion in der Schweiz

Politisches Departement. Mündlich

Der Vorsteher des politischen Departementes erinnert an die kürzlich in der 
Presse erschienene Meldung, wonach mehrere Führer der sog. Aventinopposition 
sich aus Italien nach der Schweiz begeben hätten mit der Absicht, Lugano zum 
Mittelpunkt der antifascistischen Bewegung zu machen. Diese Meldung hat sich 
als übertrieben erwiesen. Immerhin ist dem oppositionellen Deputierten Amendo- 
la vom Gesandten in Rom das Passvisum nach der Schweiz erteilt worden. Herr

1. Abwesend: Musy und Haab.
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Amendola hat bei Einholung des Visums den Zweck seiner Reise nicht angege
ben. D a nicht geduldet werden darf, dass unser Land zum Tummelplätze für poli
tische Aktionen von Ausländern werde2, beabsichtigt das Departement, die Ge
sandtschaft anzuweisen, vor Erteilung des Visums an derart wichtige politische 
Persönlichkeiten jeweilen seine Instruktionen einzuholen. Allerdings besteht eine 
Gefahr einstweilen nicht. Das Politische Departement wird aber auch weiterhin 
der Angelegenheit seine volle Aufmerksamkeit schenken und wenn nötig in Ver
bindung mit dem Justiz- und Polizeidepartement diejenigen Vorkehren treffen, die 
den Verhältnissen angemessen erscheinen. 

Es wird von diesen Ausführungen in zustimmendem Sinne Kenntnis genom
men.

2. Am 8.1.1925 informierte der schweizerische Gesandte in Rom, G. Wagnière, den Vorsteher 
des Politischen Departementes über einen Artikel in L’Idea Nazionale, in welchem sich der Chef 
der «fasci» in der Schweiz, R.Ferrata, über die Propaganda der Aventin-Opposition geäussert 
hatte: !... /  Il prétend même que des Italiens établis à l'étranger (en Suisse) parlent d’organiser des 
bandes armées pour descendre en Italie et conquérir le Gouvernement. Les Autorités suisses, dit 
M. Ferrata, ne peuvent empêcher que dans une mesure très limitée la campagne organisée contre 
l’Italie par les Italiens qui abusent de l’hospitalité helvétique. /... /  (E 2001 (B) 6/19).
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1574. Provisorisches Abkommen mit der Tschechoslowakei 
betr. Abbau der Ein- und Ausfuhrbeschränkungen

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 17. Juli 1925

Im Verlaufe der letzten Zeit haben in Prag die Handelsvertragsunterhandlun
gen zwischen der Schweiz und der Tschechoslowakischen Republik begonnen2. 
Anlässlich dieser Besprechungen hat sich nun auf beiden Seiten ein starkes Be-

1. A bwesend: Musy und Haab.
2. Die schweizerische Delegation berichtete am 6.6.1925 dem Vorsteher des Volkswirtschaftsde- 
partementes: !... /  Die formelle Eröffnungssitzung hat /... /  am 4. ds. stattgefunden. Dabei hat sich 
!... / gleich gezeigt, dass man in Prag über unsere Verhältnisse so schlecht informiert und für die 
Verhandlungen so schlecht vorbereitet ist, dass auf eine erspriessliche Arbeit vorderhand kaum 
gerechnet werden kann. Wir mussten den Herren in dieser ersten Sitzung zunächst ein längeres 
Exposé über unsere Zollverhältnisse und unsere Handelspolitik abgeben, da man weder über die 
Bedeutung unseres Gebrauchstarifs noch über diejenige des Generaltarifentwurfs auch nur un
gefähr im Klaren zu sein schien. /... /(E  7110 1, 118).

In Bezug a u f die eigentlichen Handelsvertragsverhandlungen gelangte man in dieser ersten 
Verhandlungsetappe nicht über das Stadium einer ersten Lesung des Vertragsentwurfes hinaus 
(GBer 1925, S. 499). Zur Fortsetzung der Verhandlungen vgl. Nr. 135.

dodis.ch/45087dodis.ch/45087

http://dodis.ch/45087

	Bd09_00000215
	Bd09_00000216

